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im Bereich Baukunst: Architektur, Städtebau und Landschaftsplanung 
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A u s s c h r e i b u n g  

Der Künstlerinnenpreis Nordrhein-Westfalen wird in diesem Jahr von dem Ministerpräsidenten des Landes 

Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium für Generationen, Familie, Frauen und Integration im Bereich 

Baukunst ausgelobt. Mit dem Hauptpreis in Höhe von 10.000 € wird das künstlerische Gesamtwerk einer 

herausragenden Architektin ausgezeichnet. Mit dem Förderpreis in Höhe von 5.000 € soll eine Architektin in 

ihrer vielversprechenden Arbeit gestärkt werden.  
 

Die Tatsache, dass der weibliche Anteil der Bauschaffenden in Nordrhein-Westfalen ca. 28 % beträgt spie-

gelt den niedrigen Frauenanteil innerhalb der Baukunst wider. Obwohl Architektinnen, Stadt- und Land-

schaftsplanerinnen längst nicht mehr die Ausnahme sind, dominieren nach wie vor ihre männlichen Kolle-

gen das Feld und prägen durch spektakuläre Bauten die öffentliche Wahrnehmung. Der diesjährige Künst-

lerinnenpreis soll das Augenmerk auf diejenigen Architektinnen lenken, die mit Kompetenz, Kreativität und 

künstlerischem Anspruch gestalten. Ihre herausragenden Arbeiten und innovativen Ideen sollen durch den 

Preis gewürdigt werden. 
 

Seit 1996 wird der Künstlerinnenpreis jährlich in jeweils unterschiedlichen Sparten vergeben: Multimedia / 

Neue Medien, Theaterliteratur, Komposition/Neue Musik, Keramikkunst, Filmregie, Literatur, Photographie, 

Popularmusik, Bildhauerei / Installation, Kamera, Illustration, Theaterregie, Choreografie / Zeitgenössischer 

Tanz und Malerische Positionen. 
 

Organisation 

Frauenkulturbüro NRW e.V., Annette Reker 

Kulturzentrum Fabrik Heeder, Virchowstr. 130, 47805 Krefeld 

Tel.: 02151-39 30 25, Fax 02151-86 26 36 

www.frauenkulturbuero-nrw.de, info@frauenkulturbuer o-nrw.de 
 

Teilnahmebedingungen 

Bewerben können sich Ingenieurinnen aus den Bereichen Architektur, Städtebau und Landschaftsplanung. 

Die Mitgliedschaft in einer Kammer ist nicht zwingend erforderlich. Sie müssen entweder in Nordrhein-

Westfalen geboren sein, hier leben oder arbeiten. Es besteht keine Altersbegrenzung. Voraussetzung ist 

ein abgeschlossenes Hochschul- oder Fachhochschulstudium.  
 

Bewerbung 

Die Bewerbungsunterlagen können unter www.frauenkulturbuero-nrw.de/preise.html heruntergeladen wer-

den. Die Kosten für Versand und Versicherung der Bewerbungsmappe tragen die Einsenderinnen, Rück-

porto ist beizulegen. Für unsachgemäße Verpackung, Schäden oder Verluste beim Versand übernimmt das 

Frauenkulturbüro NRW e.V. keine Haftung.  
 

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2010 
 

Jury 

Eine Fachjury entscheidet im Juli 2010 über die Auswahl der Preisträgerinnen. Die Entscheidung der Jury 

ist unanfechtbar. Es besteht kein Rechtsanspruch. 

 


